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Sehr geehrter Herr Präsident!  

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 18083/J 

der Abgeordneten Fiona Fiedler, Kolleginnen und Kollegen betreffend Abwicklung der 

Community Nurses wie folgt: 

Frage 1: 

• Insgesamt wurden 145 Förderanträge für Community Nurses beim BMSGPK einge-

reicht, 123 davon wurden genehmigt. Im März 2023 waren 113 Pilotprojekte aktiv 

und im Juli 2023 116. Wie schlüsseln sich diese Pilotprojekte nach Fördernehmer, 

Monat des Antrags, der Genehmigung, Gegenzeichnung, sowie des Projektstarts und 

Personen- und VZÄ-Anzahl auf? 

Die derzeit 116 aktiven Projekte schlüsseln sich wie nachstehend auf. Die Einreichungen 

konnten zwischen 21.10.2021 und 02.12.2021 getätigt werden. Hinsichtlich der Genehmi-

gung darf auf drei Genehmigungsrunden verwiesen werden, die auf den 03.02.2022, den 

21.04.2022 sowie auf den 21.03.2023 fielen. 
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Fördernehmer:in 

Datum Förder-
vereinbarung 

(gegengezeich-
net) 

Projektstart 
laut Förderan-

suchen 

beantragte Anzahl 
der Community 
Nurses laut För-

deransuchen 

anerkannte 
VZÄ laut För-
dervereinba-
rung Budget 

Stadtgemeinde Kapfenberg 01.03.2022 01.02.2022 3 2,00 

Marktgemeinde Gamlitz 26.04.2023 01.02.2022 2 1,00 

Stadtgemeinde Gänserndorf 22.02.2022 01.01.2022 2 1,00 

Gemeinde Forchtenstein 22.02.2022 01.02.2022 2 0,75 

Sozialhilfeverband Wels-Land (Re-
gion A) 

21.03.2022 01.01.2022 2 1,00 

Marktgemeinde Trumau 22.02.2022 01.01.2022 1 1,00 

Sozialhilfeverband Steyr-Land 21.03.2022 01.01.2022 2 1,00 

Marktgemeinde Kaindorf 22.02.2022 01.01.2022 2 1,00 

Sozialhilfeverband Vöcklabruck 01.09.2022 01.04.2022 2 1,60 

Sozialhilfeverband Gmunden 21.03.2022 01.01.2022 2 1,00 

Gemeinde Bergheim 22.02.2022 01.02.2022 2 1,00 

Regionalverband Pinzgau (Region A) 21.03.2022 01.02.2022 2 1,50 

Regionalverband Pinzgau (Region B) 26.04.2022 01.02.2022 2 1,00 

Regionalverband Pinzgau (Region C) 21.03.2022 01.02.2022 2 1,40 

Marktgemeinde Dobl-Zwaring 22.02.2022 03.01.2022 3 3,00 

Amt der Stadt Dornbirn 22.02.2022 01.03.2022 2 5,30 

Regionalverband Lungau 01.09.2022 01.09.2022 5 3,00 

Marktgemeinde Bad Zell 22.02.2022 01.02.2022 2 1,50 

Stadtgemeinde Gallneukirchen 01.03.2022 01.02.2022 6 3,90 

Sozialhilfeverband Rohrbach (Region 
A) 

01.03.2022 01.01.2022 2 1,00 

Marktgemeinde Finkenstein am Faa-
ker See 

22.02.2022 01.03.2022 3 2,00 

Gemeinde Oberschützen 29.03.2022 01.06.2022 2 1,00 

Marktgemeinde Pottenstein 22.02.2022 01.02.2022 3 1,00 

Sozialhilfeverband Eferding 29.03.2022 01.02.2022 2 0,50 

Fonds Soziales Wien 22.02.2022 01.01.2022 8 8,00 

Sozialhilfeverband Rohrbach (Region 
B) 

01.03.2022 01.01.2022 2 1,00 

Gemeinde Hart bei Graz 22.02.2022 01.07.2022 2 1,00 

Stadtgemeinde Deutsch-Wagram 22.02.2022 01.01.2022 2 2,00 

Marktgemeinde Neumarkt in der Stei-
ermark 

22.02.2022 01.02.2022 1 1,00 

Fonds Soziales Wien 21.03.2022 01.04.2022 1 1,50 

Planungsverband 23 - Achental 
(Achenkirch, Eben am Achensee mit 
Pertisau und Maurach, Steinberg am 
Rofan) 

21.03.2022 01.02.2022 2 1,52 

Gemeinde Lang 12.05.2023 01.02.2022 5 3,00 

Gemeinde Afritz am See 25.05.2022 01.03.2022 1 0,48 

Stadtgemeinde Leoben 26.04.2022 01.03.2022 1 1,25 

ARGE Gesundheit Steinerne Mühl 22.02.2022 01.02.2022 1 1,00 
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Fördernehmer:in 

Datum Förder-
vereinbarung 

(gegengezeich-
net) 

Projektstart 
laut Förderan-

suchen 

beantragte Anzahl 
der Community 
Nurses laut För-

deransuchen 

anerkannte 
VZÄ laut För-
dervereinba-
rung Budget 

Marktgemeinde St. Leonhard am Hor-
nerwald 

22.02.2022 01.02.2022 1 0,37 

Gemeinde Leogang 22.02.2022 01.03.2022 3 1,00 

Marktgemeinde Mauerkirchen 22.02.2022 01.02.2022 3 2,50 

Stadtamt Ansfelden 22.02.2022 01.05.2022 4 3,00 

Gemeinde Henndorf am Wallersee 01.09.2022 01.02.2022 2 1,30 

Marktgemeinde Ardagger 01.03.2022 01.02.2022 1 0,90 

Marktgemeinde Grafenwörth 21.03.2022 01.01.2022 1 1,00 

Marktgemeinde Eichgraben 01.03.2022 01.01.2022 2 1,00 

Marktgemeinde Gaming 01.03.2022 01.06.2022 1 1,00 

Marktgemeinde Garsten 21.03.2022 01.03.2022 2 1,00 

Fusch an der Glocknerstraße 22.02.2022 01.02.2022 1 0,25 

Marktgemeinde Rosegg 22.02.2022 01.02.2022 1 0,50 

Gemeinde Schattendorf 26.04.2022 01.04.2022 1 1,00 

Sozialhilfeverband Ried im Innkreis 01.03.2022 01.01.2022 2 1,00 

Sozialhilfeverband Linz-Land (SHV LL) 22.02.2022 01.04.2022 2 1,50 

Stadtgemeinde Wieselburg 26.04.2022 01.04.2022 2 1,00 

ARGE Gemeinden tut gut 22.02.2022 01.03.2022 6 3,00 

Gemeinde Bad Gleichenberg 22.02.2022 01.02.2022 2 1,13 

Stadt Linz 22.02.2022 01.02.2022 6 5,13 

ARGE Community Nursing Gurktal, 
Zukunftsorientierte Gesundheitsprä-
vention; Lead Gemeinde: Marktge-
meinde Gurk 

22.02.2022 01.03.2022 3 2,00 

Marktgemeinde Brixlegg 22.02.2022 01.03.2022 1 0,96 

Marktgemeinde Wolfurt 21.03.2022 02.01.2022 2 2,00 

Amt der Stadt Bludenz 22.02.2022 01.01.2022 2 2,00 

Marktgemeinde Thalgau 22.02.2022 01.01.2022 3 1,80 

ARGE - Community Nursing WKL 22.02.2022 01.04.2022 3 2,14 

Stadtgemeinde Judenburg 22.02.2022 01.01.2022 4 2,00 

Marktgemeinde Zwentendorf an der 
Donau 

01.03.2022 01.01.2022 1 1,06 

ARGE CN Eltendorf-Königsdorf 22.02.2022 01.02.2022 1 0,56 

Innsbrucker Soziale Dienste GmbH - 
100% Tochter der Stadt Innsbruck 

22.02.2022 01.01.2022 1 0,93 

Stadtgemeinde Fehring 22.02.2022 01.04.2022 1 1,00 

Stadtgemeinde Laa an der Thaya 21.03.2022 01.02.2022 2 0,53 

Gemeinde Stattegg 22.02.2022 01.02.2022 3 1,00 

Stadtgemeinde Feldbach 01.03.2022 01.03.2022 5 3,00 

Marktgemeinde Obervellach 31.05.2022 15.01.2022 2 1,00 

Marktgemeinde Kottingbrunn 01.03.2022 01.05.2022 3 1,50 

Marktgemeinde Lunz am See 01.03.2022 01.02.2022 1 0,48 
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Fördernehmer:in 

Datum Förder-
vereinbarung 

(gegengezeich-
net) 

Projektstart 
laut Förderan-

suchen 

beantragte Anzahl 
der Community 
Nurses laut För-

deransuchen 

anerkannte 
VZÄ laut För-
dervereinba-
rung Budget 

Stadtgemeinde Hollabrunn 21.03.2022 01.04.2022 1 1,00 

Sozialhilfeverband Wels-Land (Region 
B) 

22.02.2022 01.01.2022 2 1,00 

Marktgemeinde Ebensee am Traun-
see 

22.02.2022 01.02.2022 3 2,00 

Gemeinde Pölstal 22.02.2022 03.01.2022 2 2,00 

Sozialhilfeverband Kirchdorf 26.04.2022 01.01.2022 1 1,00 

Marktgemeinde Moosburg 26.04.2022 01.02.2022 3 1,08 

Sozialhilfeverband Braunau 01.03.2022 01.02.2022 2 1,25 

Gemeinde Deutsch Goritz mit Markt-
gemeinde Straden 

01.09.2022 01.01.2022 2 1,04 

Gemeinde Zurndorf 01.09.2022 01.04.2022 1 1,00 

Stadtgemeinde Neulengbach 01.03.2022 01.02.2022 2 1,50 

Marktgemeinde Königswiesen 22.02.2022 01.02.2022 1 0,80 

Stadtgemeinde Hallein 01.03.2022 01.02.2022 9 5,30 

Gemeinde Rohrbach 29.03.2022 01.04.2022 1 1,00 

Sozialhilfeverband Urfahr-Umgebung 22.02.2022 01.02.2022 2 1,00 

Stadtgemeinde Herzogenburg 29.03.2022 01.01.2022 1 1,03 

Mittersill (Regionalverband Oberpinz-
gau) 

04.05.2023 01.02.2022 2 1,50 

Gemeinde Gratwein-Straßengel 28.04.2023 01.02.2022 3 3,00 

Sozialhilfeverband Freistadt 22.02.2022 01.01.2022 2 1,00 

Marktgemeinde Prinzersdorf 29.03.2022 01.02.2022 1 0,30 

Sozialhilfeverband Schärding 01.03.2022 01.01.2022 2 1,00 

Gemeinde Puchenau 21.03.2022 01.03.2022 2 1,00 

Fonds Soziales Wien 26.04.2022 01.01.2022 4 4,00 

ARGE Pflege.Challenge 01.03.2022 01.04.2022 9 6,00 

Marktgemeinde Orth an der Donau 01.03.2022 01.01.2022 2 1,00 

Marktgemeindeamt Asten 22.02.2022 02.01.2022 3 1,00 

Marktgemeinde Altmünster 21.03.2022 01.03.2022 2 2,00 

Stadtgemeinde Klosterneuburg 25.05.2022 01.04.2022 5 4,75 

Marktgemeinde Brunn am Gebirge 29.03.2022 03.01.2022 2 1,95 

Marktgemeinde Kumberg 21.03.2022 01.02.2022 2 1,00 

Stadt Graz Sozialamt 25.04.2023 01.01.2022 1 1,00 

Sozialhilfeverband Hermagor 25.05.2022 01.03.2022 2 1,75 

Stadtgemeinde Hall in Tirol 22.02.2022 01.01.2022 2 1,50 

Amt der Landeshauptstadt Bregenz 21.03.2022 10.01.2022 1 1,00 

Sozialhilfeverband Perg 21.03.2022 01.02.2022 2 1,25 

Gemeindeverband Altersheim Ebbs 21.03.2022 01.01.2022 2 2,63 

Stadtgemeinde Voitsberg 01.03.2022 01.02.2022 1 1,00 

Stadt Steyr 01.03.2022 01.03.2022 2 1,50 

Stadt Graz Gesundheitsamt 26.04.2023 01.01.2022 5 3,00 
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Fördernehmer:in 

Datum Förder-
vereinbarung 

(gegengezeich-
net) 

Projektstart 
laut Förderan-

suchen 

beantragte Anzahl 
der Community 
Nurses laut För-

deransuchen 

anerkannte 
VZÄ laut För-
dervereinba-
rung Budget 

Gemeinde Hartkirchen 22.02.2022 01.02.2022 2 1,25 

Magistrat der Landeshauptstadt Kla-
genfurt am Wörthersee 

21.03.2022 01.01.2022 3 2,00 

Gemeindeverbund St. Urban, Lieben-
fels und Glanegg 

25.05.2022 01.02.2022 1 0,75 

Bad Vöslau 29.03.2022 02.01.2022 3 2,35 

Stadtgemeinde Groß-Enzersdorf 01.03.2022 01.02.2022 4 3,63 

SHV Wolfsberg 25.05.2022 01.02.2022 2 1,50 

Marktgemeinde Bad Bleiberg 22.02.2022 01.01.2022 1 0,88 
     

Anzahl Gesamt: Projekte: 116   CN: 273 VZÄ: 190,21 

Anmerkung: Bei sich wiederholenden Fördernehmer:innen ist das jeweilige Einzugsgebiet, welches 

von den Community Nurses abgedeckt wird, unterschiedlich. 

a. Beläuft sich die Gesamtzahl der Anträge nach wie vor auf 145 Projekte? 

Die Gesamtzahl der Anträge, die im Rahmen des Fördercalls eingegangen sind, beläuft sich 

auf 145 Projekte.  

b. Beläuft sich die Gesamtzahl der genehmigten Pilotprojekte nach wie vor auf 123?  

Im Jahr 2022 wurden 123 Projekte genehmigt. 13 Projekte haben aus verschiedenen Grün-

den zurückgezogen bzw. abgebrochen. Im Jahr 2023 wurden im Rahmen der Nachrückun-

gen sechs Projekte genehmigt. Daraus ergibt sich die Zahl der derzeit 116 aktiven Projekte. 

c. Aus welchen Gründen wurden die 22 verbleibenden Anträge abgelehnt?  

Die Projekte wurden aufgrund inhaltlicher, formaler und kaufmännischer Mängel bzw. weil 

die dem jeweiligen Bundesland zustehende Gesamtfördersumme bereits überschritten 

war, abgelehnt. 
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d. Wurden Projekte in einem ersten Schritt abgelehnt und nach einer Überarbeitung der 

Förderansuchen genehmigt?  

Bei mehreren Projekten war eine inhaltliche Um- bzw. Neukonzeption des Förderansuchens 

notwendig. Sowohl Teile des Förderansuchens als auch der Projektrollen und des Projekt-

ablaufplans waren zu überarbeiten. Die Abwicklungsstelle, die Gesundheit Österreich 

GmbH (GÖG), wurde vom Sozialministerium beauftragt, einen Konzeptionsworkshop zu 

veranstalten, an dem die betroffenen Antragsteller:innen verpflichtend teilzunehmen hat-

ten. Die eingeladenen Antragsteller:innen konnten die Anträge im Anschluss adaptieren 

und erneut vorlegen. 

Nach positiver Beurteilung der Neukonzeption wurden die Projekte entweder zur Förde-

rung, mit Auflagen zur Förderung oder zur Ablehnung empfohlen. Die zur Förderung vorge-

schlagenen Projekte wurden nach einer Genehmigung durch den Bundesminister für Sozia-

les, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz gefördert. 

i. Falls ja: Wie viele Projekte betrifft dies und wie oft wurden die einzelnen Anträge bis zu 

einer Genehmigung überarbeitet?  

Betroffen waren 23 Antragsteller:innen, welche zur einmaligen Überarbeitung eingeladen 

wurden. Hiervon wurden sechs Projekte nicht zur Förderung empfohlen oder haben zurück-

gezogen.  

Frage 2: 

• Wie viele Fördernehmer stellen ihre Community Nurses selbst an? (Bitte um Auf-

schlüsselung nach Gemeinde, Stadt, Sozialhilfeverband, Arbeitsgemeinschaft oder 

sonstigem Fördernehmer)  

In der nachstehenden Tabelle wird die Anzahl der Fördernehmer:innen, welche die Com-

munity Nurses anstellen, mit Stand 28.03.2024, inklusive freier Dienstnehmer:innen, dar-

gestellt.  

Manche Projekte sind eine Mischform aus Anstellung und externen Umsetzungsträger:in-

nen. 
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 Anzahl Fördernehmer:innen 

Gemeinde 25 

Stadt 19 

Sozialhilfeverband 15 

Arbeitsgemeinschaft 3 

Tochtergesellschaft der Stadt (GmbH) 1 

Regionalverband 1 

Planungsverband 1 

Summe 65 

Quelle: GÖG 

a. In welchem Zeitraum nach der Stellenausschreibung konnten diese Posten durchschnitt-

lich besetzt werden?  

Diese Information wird durch die GÖG nicht erhoben. 

b. Wie hoch sind die Projektkosten für diese Fördernehmer? (Bitte um Angabe der Gesamt-

kosten je Fördernehmer sowie Anzahl der VZÄ)  

Fördernehmer:in anerkannte Fördersumme 
anerkannte VZÄ laut 
Fördervereinbarung 

Budget 

Amt der Landeshauptstadt Bregenz 240.586,14 € 1,00 

Amt der Stadt Dornbirn 396.666,67 € 5,30 

ARGE - Community Nursing WKL 595.497,83 € 2,14 

ARGE CN Eltendorf-Königsdorf 178.890,00 € 0,56 

ARGE Community Nursing Gurktal, Zukunftsori-
entierte Gesundheitsprävention 

595.461,92 € 2,00 

Bad Vöslau 301.000,00 € 2,35 

Gemeinde Bad Gleichenberg 348.366,73 € 1,13 

Gemeinde Forchtenstein* 239.062,55 € 0,58 

Gemeinde Gratwein-Straßengel 505.750,00 € 3,00 

Gemeinde Hart bei Graz 274.900,00 € 1,00 

Gemeinde Leogang 285.038,54 € 1,00 

Gemeinde Oberschützen 226.000,00 € 1,00 

Gemeinde Puchenau 265.711,74 € 1,00 

Gemeinde Stattegg 288.885,79 € 1,00 

Innsbrucker Soziale Dienste GmbH - 100% Toch-
ter der Stadt Innsbruck 

292.500,00 € 0,93 

Magistrat der Landeshauptstadt Klagenfurt am 
Wörthersee* 

630.000,00 € 1,00 

Marktgemeinde Altmünster 480.467,45 € 2,00 

Marktgemeinde Brixlegg 248.758,33 € 0,96 

Marktgemeinde Brunn am Gebirge 227.400,00 € 1,95 

Marktgemeinde Ebensee am Traunsee 621.333,33 € 2,00 
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Fördernehmer:in anerkannte Fördersumme 
anerkannte VZÄ laut 
Fördervereinbarung 

Budget 

Marktgemeinde Eichgraben 292.800,00 € 1,00 

Marktgemeinde Finkenstein am Faaker See 620.561,92 € 2,00 

Marktgemeinde Gaming 284.164,00 € 1,00 

Marktgemeinde Gamlitz* 212.099,88 € 0,63 

Marktgemeinde Garsten 308.746,67 € 1,00 

Marktgemeinde Grafenwörth 305.312,50 € 1,00 

Marktgemeinde Kottingbrunn 430.000,00 € 1,50 

Marktgemeinde Kumberg 278.427,80 € 1,00 

Marktgemeinde Lunz am See 140.364,59 € 0,48 

Marktgemeinde Neumarkt in der Steiermark 304.764,01 € 1,00 

Marktgemeinde Pottenstein 241.333,33 € 1,00 

Marktgemeinde Prinzersdorf 82.800,00 € 0,30 

Marktgemeinde Trumau 275.500,00 € 1,00 

Marktgemeinde Zwentendorf an der Donau 293.250,00 € 1,06 

Marktgemeindeamt Asten 306.000,00 € 1,00 

Mittersill (Regionalverband Oberpinzgau) 215.791,55 € 1,50 

Planungsverband 23 - Achental (Achenkirch, 
Eben am Achensee mit Pertisau und Maurach, 
Steinberg am Rofan) 

465.040,00 € 1,52 

Sozialhilfeverband Wolfsberg 317.300,00 € 1,50 

Sozialhilfeverband Eferding 147.166,67 € 0,50 

Sozialhilfeverband Freistadt 271.000,00 € 1,00 

Sozialhilfeverband Gmunden 252.000,00 € 1,00 

Sozialhilfeverband Hermagor 336.300,00 € 1,75 

Sozialhilfeverband Kirchdorf 252.000,00 € 1,00 

Sozialhilfeverband Linz-Land 378.625,00 € 1,50 

Sozialhilfeverband Rohrbach [Region A] 252.000,00 € 1,00 

Sozialhilfeverband Rohrbach [Region B] 252.000,00 € 1,00 

Sozialhilfeverband Schärding 249.000,00 € 1,00 

Sozialhilfeverband Urfahr-Umgebung 224.274,43 € 1,00 

Sozialhilfeverband Vöcklabruck 316.400,00 € 1,60 

Sozialhilfeverband Wels-Land [Region A] 252.000,00 € 1,00 

Sozialhilfeverband Wels-Land [Region B] 252.000,00 € 1,00 

Sozialhilfeverband Steyr-Land 252.000,00 € 1,00 

Stadt Graz Gesundheitsamt 554.205,33 € 3,00 

Stadt Graz Sozialamt 182.968,50 € 1,00 

Stadt Linz 1.114.160,00 € 5,13 

Stadt Steyr 339.254,68 € 1,50 

Stadtamt Ansfelden 717.178,00 € 3,00 

Stadtgemeinde Deutsch-Wagram 606.000,00 € 2,00 

Stadtgemeinde Feldbach 850.000,00 € 3,00 

Stadtgemeinde Gänserndorf 255.914,00 € 1,00 

Stadtgemeinde Groß-Enzersdorf 884.655,59 € 3,63 
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Fördernehmer:in anerkannte Fördersumme 
anerkannte VZÄ laut 
Fördervereinbarung 

Budget 

Stadtgemeinde Hall in Tirol 356.650,80 € 1,50 

Stadtgemeinde Hollabrunn 267.000,00 € 1,00 

Stadtgemeinde Neulengbach 433.250,00 € 1,50 

Stadtgemeinde Wieselburg 257.450,00 € 1,00 
 23.121.986,27 € 94,98 

* Der:Die Fördernehmer:in hat die Community Nurses zum einen Teil selbst angestellt (siehe Frage 2b) und 

zum anderen Teil vergeben (siehe Beantwortung der Frage 3d). In der Beantwortung der Frage 2b werden nur 

die angestellten VZÄ ausgewiesen. 

Frage 3: 

• Wie viele Fördernehmer haben das Projekt Community Nurse ausgeschrieben? (Bitte 

um Aufschlüsselung nach Gemeinde, Stadt, Sozialhilfeverband, Arbeitsgemeinschaft 

oder sonstigem Fördernehmer)  

In der nachfolgenden Tabelle wird die Anzahl der Fördernehmer:innen, die auf Basis einer 

Ausschreibung tätig sind, inkl. Direktvergaben an Umsetzungsträger:innen, mit Stand 

28.03.2024, dargestellt. 

 Anzahl Fördernehmer:innen 

Gemeinde 16 

Stadt 10 

Arbeitsgemeinschaft 1 

Regionalverband 4 

Summe 31 

Quelle: GÖG 

Somit werden von den 116 Projekten 31 auf Basis einer Ausschreibung durchgeführt (davon 

drei Ausschreibung plus Anstellung – daher sowohl hier und bei Anstellung gezählt), 65 auf 

Basis einer Anstellung (davon drei Anstellung plus Ausschreibung). Die restlichen 23 Pro-

jekte werden aufgrund von Kooperationsverträgen, Fördervereinbarungen, Arbeitsgemein-

schaften, öffentlich-öffentlichen Kooperationen und Inhouse-Vergaben durchgeführt, bei 

denen keine Ausschreibung stattfindet. 

a. Müssen diese Ausschreibungen im Rahmen der Förderabwicklung der GÖG bekannt ge-

geben werden?  
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Die Fördernehmer:innen müssen die Unterlagen der Vergaben im Rahmen der Abrechnun-

gen vorlegen. 

b. Wie viele Fördernehmer konnten die Ausschreibung in einem ersten Verfahren erfolg-

reich abschließen?  

17 Fördernehmer:innen (inklusive Direktvergaben) konnten in einem ersten Verfahren er-

folgreich abschließen. 

c. Wie viele Fördernehmer mussten die Ausschreibung wiederholen?  

14 Fördernehmer:innen haben eine Ausschreibung durchgeführt, nachdem bei der Zwi-

schenabrechnung Mängel festgestellt worden waren.  

d. Wie hoch sind die Projektkosten für diese Fördernehmer? (Bitte um Angabe der Gesamt-

kosten je Fördernehmer sowie Anzahl der VZÄ)  

Fördernehmer:in anerkannte Fördersumme 
anerkannte VZÄ 

laut Förderverein-
barung Budget 

Marktgemeinde Gamlitz* 212.099,88 € 0,38 

Gemeinde Forchtenstein* 239.062,55 € 0,13 

Gemeinde Bergheim 268.178,33 € 1,00 

Regionalverband Pinzgau [Region A] 422.065,00 € 1,50 

Regionalverband Pinzgau [Region B] 293.353,33 € 1,00 

Regionalverband Pinzgau [Region C] 398.431,67 € 1,40 

Regionalverband Lungau 682.000,00 € 3,00 

Marktgemeinde Bad Zell 468.300,00 € 1,50 

Stadtgemeinde Gallneukirchen 1.195.900,00 € 3,90 

Gemeinde Lang 580.000,00 € 3,00 

Gemeinde Afritz am See 121.512,76 € 0,48 

Stadtgemeinde Leoben 269.984,97 € 1,25 

Marktgemeinde St. Leonhard am Hornerwald 111.258,34 € 0,37 

Marktgemeinde Mauerkirchen 787.533,33 € 2,50 

Gemeinde Henndorf am Wallersee 406.633,33 € 1,30 

Marktgemeinde Ardagger 290.000,00 € 0,90 

Fusch an der Glocknerstraße 95.431,67 € 0,25 

Marktgemeinde Thalgau 546.684,08 € 1,80 

Stadtgemeinde Judenburg 600.000,00 € 2,00 

Stadtgemeinde Fehring 305.000,00 € 1,00 

Stadtgemeinde Laa an der Thaya 142.552,08 € 0,53 

Marktgemeinde Moosburg 318.500,00 € 1,08 

10 von 23 17502/AB XXVII. GP - Anfragebeantwortung

www.parlament.gv.at



 

 

11 von 22 

Fördernehmer:in anerkannte Fördersumme 
anerkannte VZÄ 

laut Förderverein-
barung Budget 

Gemeinde Deutsch Goritz mit Marktgemeinde Stra-
den 

278.970,00 € 1,04 

Marktgemeinde Königswiesen 260.766,67 € 0,80 

Stadtgemeinde Hallein 1.633.866,67 € 5,30 

Stadtgemeinde Herzogenburg 231.750,00 € 1,03 

ARGE Pflege.Challenge 1.553.010,00 € 6,00 

Stadtgemeinde Klosterneuburg 1.325.151,60 € 4,75 

Stadtgemeinde Voitsberg 310.466,91 € 1,00 

Gemeinde Hartkirchen 278.808,70 € 1,25 

Magistrat der Landeshauptstadt Klagenfurt am 
Wörthersee* 

630.000,00 € 1,00 

 15.257.271,87 € 52,43 

* Der:Die Fördernehmer:in hat die Community Nurses zum einen Teil selbst angestellt (siehe Beantwortung 

der Frage 2b) und zum anderen Teil vergeben (siehe Beantwortung der Frage 3d). In der Beantwortung der 

Frage 3d werden nur die extern vergebenen VZÄ ausgewiesen. 

Frage 4:  

• Ist für die GÖG nachvollziehbar, welche Bieter für Ausschreibungen für Community 

Nurses die Zuschläge erhalten haben?  

Für die GÖG ist es im Rahmen der Prüfung nachvollziehbar, welche Bieter:innen Zuschläge 

erhalten haben. 

a. Falls ja: In wie vielen Fällen sind dies Gesundheits- oder Pflegedienstleister (beispiels-

weise Sozialhilfeverbände, Rotes Kreuz, Caritas, Diakonie, usw.)  

i. Bitte um Aufschlüsselung, wie viele Community Nurses sowie VZÄ dadurch bei Gesund-

heitsdienstleistern angestellt sind.  

53 Projekte haben einen Gesundheits- oder Pflegedienstleister als Umsetzungsträger inkl. 

freiberuflicher Community Nurses. 

Bei Gesundheits- und Pflegedienstleistern (exkl. freiberuflicher Community Nurses) sind 

95,31 VZÄ (anerkannte VZÄ) und 115 Personen (beantragt, laut Förderansuchen) zur An-

stellung vorgesehen. 

b. Falls ja: Gibt es bei ausgeschriebenen Projekten eine Ausschreibungsobergrenze je VZÄ? 
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i. Gibt es bei ausgeschriebenen Projekten einen Kostengrenze für beispielsweise Over-

head- bzw. Abwicklungskosten der Umsetzungsträger?  

Es gibt weder eine Ausschreibungsobergrenze je VZÄ noch eine Kostengrenze für Overhead 

bzw. Abwicklungskosten. Die Obergrenzen der Förderung werden durch die Sonderrichtli-

nie für den österreichischen Aufbau- und Resilienzplan – Maßnahme Community Nursing 

vorgegeben. Diese belaufen sich auf EUR 100.000,00 pro Jahr und VZÄ. Für Overheadkosten 

belaufen sich diese auf EUR 8.000,00 pro Jahr und VZÄ. 

c. Ist nachvollziehbar, ob Community Nurses, die Teilzeit arbeiten, einer weiteren Beschäf-

tigung nachgehen?  

i. Falls ja: Wie viele Community Nurses sind in einer weiteren Tätigkeit angestellt oder 

freiberuflich in der Pflege tätig?  

Diese Information wird von der Abwicklungsstelle nicht erhoben. 

d. Ist nachvollziehbar, von welchen Kosten pro VZÄ ausgegangen wurde? 

i. Falls ja: Bitte um Aufschlüsselung der Gesamtkosten für Unternehmen/ Gemeinden/ 

Freiberufliche nach Lohn- und Lohnnebenkosten  

Die Sonderrichtlinie für den österreichischen Aufbau- und Resilienzplan – Maßnahme Com-

munity Nursing gibt vor, dass, bei Einsatz von externen Dienstleistern, ein maximaler Per-

sonalkosten-Stundensatz von EUR 50,00/Stunde förderfähig ist. Weiters gilt die maximale 

Fördersumme von EUR 100.000,00 pro Jahr und VZÄ. 

In der Sonderrichtlinie wurden maximal förderbare Stundensätze festgelegt. Fix angestellte 

Diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger:innen (DGKPs) sind idR auf Basis des jewei-

ligen Kollektivvertrags angestellt. Je nach Bundesland können die Lohnnebenkosten im ge-

ringen Umfang variieren. Die Aufschlüsselung der Personalkosten in Lohn- und Lohnneben-

kosten wird nicht unmittelbar erfasst. Im Zuge der Abrechnung werden die gesamten Per-

sonalkosten abgerechnet. 

Frage 5: 

• Gibt es Pilotprojekte, für die aufgrund unzureichender Ausschreibungen/Umsetzun-

gen oder aus anderen Gründen Finanzmittel rückgefordert wurden?  
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Die GÖG prüfte im Rahmen einer Zwischenabrechnung unter anderem die projektrelevan-

ten Vergabeunterlagen. Eine Nichteinhaltung der vergaberechtlichen Bestimmungen stellt 

einen Rückforderungsgrund der bisher verbrauchten Mittel dar, der bei 24 betroffenen Pro-

jekten auch geltend gemacht wurde.  

Darüber hinaus wurden zwei Projekte (Weiz und Grieskirchen) aus anderen Gründen vor-

zeitig abgebrochen. Bei diesen wurden die Restmittel der bereits ausbezahlten ersten Akon-

tozahlung durch die GÖG rückgefordert. 

a. Falls ja: Welche Fördernehmer und -summen betrafen diese Rückforderungen?  

Fördernehmer:in betroffene Fördermittel 

Gemeinde Bergheim 131.934,04 € 

Marktgemeinde Bad Zell 228.348,98 € 

Stadtgemeinde Gallneukirchen 520.976,70 € 

Marktgemeinde Finkenstein am Faaker See 273.683,01 € 

Gemeinde Oberschützen 86.486,44 € 

Marktgemeinde Neumarkt in der Steiermark 119.925,78 € 

Gemeinde Afritz am See 69.338,04 € 

Marktgemeinde Mauerkirchen 345.177,44 € 

Gemeinde Henndorf am Wallersee 70.018,00 € 

Marktgemeinde Ardagger 131.878,74 € 

Gemeinde Bad Gleichenberg 171.702,07 € 

ARGE Community Nursing Gurktal, Zukunftsorientierte Gesundheitsprä-
vention;  Lead Gemeinde: Marktgemeinde Gurk 

295.513,91 € 

Stadtgemeinde Judenburg 165.186,76 € 

ARGE CN Eltendorf-Königsdorf 65.198,14 € 

Marktgemeinde Kottingbrunn 160.581,42 € 

Marktgemeinde Lunz am See 78.201,89 € 

Gemeinde Deutsch Goritz mit Marktgemeinde Straden 128.048,08 € 

Marktgemeinde Königswiesen 147.426,49 € 

Stadtgemeinde Hallein 732.327,47 € 

Stadtgemeinde Herzogenburg 83.411,30 € 

Stadtgemeinde Klosterneuburg 566.150,38 € 

Marktgemeinde Brunn am Gebirge 76.505,99 € 

Marktgemeinde Kumberg 147.722,06 € 

Gemeinde Hartkirchen 9.934,04 € 

Aus anderen Gründen:  

Sozialhilfeverband Weiz 481.567,20 € 

Sozialhilfeverband Grieskirchen 34.763,14 € 

 5.322.007,51 € 
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Frage 6: 

• Gab es eine Möglichkeit für diese Fördernehmer, Projekte anzupassen, um eine Rück-

forderung zu verhindern?  

Gemäß § 74 Bundeshaushaltsgesetz 2013 (BHG 2013) darf der Bund auf Forderungen ver-

zichten, wenn deren Einziehung nach der Lage des Falles, insbesondere unter Berücksichti-

gung der wirtschaftlichen Verhältnisse und des Ausmaßes des allfälligen Verschuldens der 

Schuldnerin oder des Schuldners an der Entstehung der Forderung, unbillig wäre oder der 

Verzicht auf die Forderungen im wirtschaftlichen Interesse des Bundes liegt.  

Das Sozialministerium stellte den betroffenen Fördernehmer:innen in Aussicht, dass nach 

einer entsprechenden Einzelfallprüfung bei Herstellung eines vergaberechtlich konformen 

Zustands des jeweiligen Projekts bis zum 31.10.2023, auf entstandene Rückforderungen 

verzichtet wird.  

Dieser Schritt erfolgte aus den folgenden Gründen: 

− Nur durch einen Verzicht erscheint die Fortsetzung der betroffenen Projekte ge-

währleistet, die jedenfalls im Interesse des Bundes liegt; 

− die Mittel wurden inhaltlich widmungsgemäß eingesetzt, der intendierte Zweck 

wurde erfüllt; 

− der Projekterfolg ist gut und liegt vor; 

− seitens einiger Projekte wurde vor Projektstart ein Gutachten eingeholt, welches die 

vergaberechtliche Unbedenklichkeit ihres Vorhabens bescheinigte; in der Zwischen-

zeit erging jedoch Judikatur, die diesem widerspricht und die strittigen Fragen erst-

mals anspricht und eindeutig klärt (Urteil des EuGH in der Rechtssache ASADE vom 

14.07.2022); durch die Einholung des Gutachtens kann jedoch guter Glaube seitens 

der Fördernehmer:innen angenommen werden; 

− guter Wille ergibt sich auch aus der Bereitschaft zu fristgerechter Sanierung; 

− ein wirtschaftliches Missverhältnis zwischen der Einziehung der Forderungen und 

den Fördernehmer:innen dadurch entstehenden Nachteilen ist anzunehmen, da die 

Einziehung die Fördernehmer:innen in finanzielle Schwierigkeiten bringen und die 

budgetäre Bedeckung zur Fortsetzung des Projekts gefährden würde. 
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a. Falls ja: Wie wurde seitens der GÖG kontrolliert, ob Projekte nach Anpassungen allen 

Anforderungen genügen?  

Im Rahmen der Sanierung der Projekte mussten alle betroffenen Fördernehmer:innen 

sämtliche sanierungsrelevante Unterlagen zur Prüfung vorlegen. Die Prüfung erfolgte sorg-

fältig entweder auf Basis von Dienstverträgen oder des übermittelten Vergabeaktes und mit 

Unterstützung der Rechtsanwaltskanzlei Schramm Öhler.  

Frage 7: 

• Gibt es Pilotprojekte, deren Laufzeit bereits um ist?  

a. Falls ja: Um welche Fördernehmer handelt es sich und sind diese bereits final 

abgewickelt?  

Derzeit gibt es keine Projekte, deren Laufzeit bereits vorbei ist. 

Frage 8: 

• Gemäß des Fördercalls für Community Nurse-Pilotprojekte wird das Projekt extern 

evaluiert. Wird die Zwischenevaluierungen der Community Nurse-Pilotprojekte 2022 

ebenfalls veröffentlicht?  

a. Falls ja: Wann?  

b. Falls nein: Warum nicht?  

Die externe Evaluierung läuft noch bis Ende 2024. Der Evaluierungsbericht wird nach der 

Fertigstellung veröffentlicht werden. Es sind keine Zwischenevaluierungen vorgesehen. Die 

vorgelegten Zwischenberichte dienen der internen Steuerung des Evaluierungsprojektes 

und werden nicht veröffentlicht.  

Frage 9: 

• Werden die laufenden Projekte aus dem EU-Aufbau- und Resilizenfonds nach Ende 

der Finanzierung über EU-Gelder direkt in eine Finanzierung aus dem Pflegefonds 

übernommen?  

Mit dem Abschluss des Finanzausgleichs 2023 ist es gelungen, Community Nursing als neues 

Angebot in das Pflegefondsgesetz aufzunehmen. Damit stehen den Bundesländern finanzi-

elle Mittel für die Community Nurses-Projekte zur Verfügung.  
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a. Falls ja: Wie wird zukünftig eine einheitlich(er)e Projektausgestaltung sicherge-

stellt? 

b. Falls nein: Wie wird die zukünftige Finanzierung aus dem Pflegefonds ausgestal-

tet? 

Um eine möglichst einheitliche Projektausgestaltung zu erreichen, wurde Community 

Nursing im Pflegefondsgesetz definiert.  

i. Ist im Rahmen dessen angedacht, potenzielle Überschneidungen mit Landesge-

sundheitsfonds zu überprüfen?  

Sollte sich in Zukunft die Erforderlichkeit einer Überprüfung hinsichtlich Überschneidungen 

mit Landesgesundheitsfonds ergeben, wird das Sozialministerium entsprechende Schritte 

setzen. 

Frage 10: 

• Wie sollen Bundesländer bzw. Gemeinden zukünftig bei der Finanzierungsabwick-

lung unterstützt werden?  

Die Bundesländer können finanzielle Mittel des Pflegefonds für das Angebot an Community 

Nursing verwenden. Die Finanzierungsabwicklung der einzelnen Angebote im Pflegefonds 

obliegt den Bundesländern.  

Frage 11: 

• Wie wird das BMSGPK sicher stellen, dass Mittel des Pflegefonds für den Ausbau und 

die Weiterführung von Community Nurse-Projekten genutzt werden?  

Mir als Bundesminister ist die Weiterführung der bestehenden Projekte sowie der Ausbau 

von Community Nursing ein wichtiges Anliegen. Um die für Sachleistungen zuständigen Län-

der bei der Ausgestaltung des Angebots an Community Nursing zu unterstützen, finden der-

zeit Informationsgespräche zwischen der Abwicklungsstelle GÖG sowie den Bundesländern 

statt, um Informationen über den bisherigen Projektverlauf zu teilen. Dennoch bleibt fest-

zuhalten, dass es den Ländern obliegt, für welche der definierten Angebote sie die Mittel 

im Rahmen des Pflegefondsgesetzes verwenden.  
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Frage 12: 

• Wie viele Personen wurden bisher von Community Nurses erreicht? (Bitte um Auf-

schlüsselung nach Bezirken)  

In den Projektjahren 2022 und 2023 hatten die Community Nurses insgesamt 141.660 Kon-

takte mit Klient:innen. Eine Mehrfachzählung der Klient:innen war möglich.  

In der Tabelle sind die Kontaktzahlen (direkte Klient:innenkontakte inkl. Telefonkontakte) 

nach Bundesland dargestellt. Auf eine Aufschlüsselung auf Bezirksebene wird aufgrund von 

datenschutzrechtlichen Bedenken und aufgrund mangelnder Vergleichbarkeit zwischen 

den Bezirken verzichtet. Dies gilt für die gesamte Beantwortung der Anfrage.  

Kontakte mit Klient:innen – gesamte Laufzeit bis Stichtag 31.12.2023: 

Bundesland Summe Kontakte 

Burgenland 3.931 

Kärnten 25.146 

Niederösterreich 26.146 

Oberösterreich 38.866 

Salzburg 10.934 

Steiermark 26.755 

Tirol 5.335 

Vorarlberg 1.372 

Wien 3.175 

Gesamtergebnis 141.660 

Quelle: GÖG 

Neben den hier dargestellten direkten Kontakten auf Ebene des Individuums und der Fami-

lie werden auch Personen durch gruppenorientierte Veranstaltungen (wie z.B. Vorträge, 

Workshops) erreicht.  

Frage 13: 

• Wie genau werden Beratungsgespräche durch Community Nurses definiert?  

Beratungsgespräche sind als persönliche oder telefonische Beratungen definiert. Eine Bera-

tung im Rahmen der pflegerischen Arbeit versteht sich als Maßnahme, die aus dem Pflege-

prozess entsteht. Der Beratungsfokus liegt in diesem Projekt auf gesundheitsorientierter 

und Selbstständigkeit erhaltender Beratung und Begleitung, was wesentlicher Bestandteil 
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professioneller Pflegepraxis ist. In der Projektdokumentation wird zwischen Einzelfallbera-

tungen und Beratungen im Rahmen der aktiven Begleitung unterschieden. Einzelfallbera-

tungen sind punktuelle Beratungen und haben die Auskunfts- und Informationsweitergabe, 

die meist von kurzer Dauer ist, zum Ziel. Beratungen im Rahmen der aktiven Begleitung 

reichen von Beratungsgesprächen für Einzelpersonen über Familien hin zu pflegenden An-

gehörigen.  

Frage 14: 

• Wie viele Beratungsgespräche wurden bisher von Community Nurses durchgeführt? 

(Bitte um Aufschlüsselung nach Bezirken)  

Beratungsgespräche finden auf verschiedenen Wegen statt und sind in unterschiedlichen 

Kontaktkategorien zu finden, daher ist es nicht möglich, eine abschließende Gesamtzahl zu 

nennen. Jedenfalls zu nennen sind, neben den präventiven Hausbesuchen (siehe auch Be-

antwortung der Frage 16), andere aufsuchende Tätigkeiten der Community Nurses und 

Kontakte im Rahmen der niedergelassenen Sprechstunden, im Zuge derer Beratungen statt-

finden. Die Kontaktzahlen im Rahmen der Sprechstunden und anderen aufsuchenden Leis-

tungen sind tabellarisch dargestellt:  

Aufsuchende Leistungen und Kontakte Sprechstunde; gesamte Laufzeit bis Stichtag 

31.12.2023: 

Bundesland Summe Kontakte Sprechstunde 
Anzahl sonstige aufsuchende 

Leistungen bei Klient:innen 

Burgenland 370 874 

Kärnten 1.021 3.936 

Niederösterreich 3.539 6.716 

Oberösterreich 4.118 5.383 

Salzburg 953 1.695 

Steiermark 2.727 3.482 

Tirol 395 842 

Vorarlberg 168 266 

Wien 
1.166 

(zzgl. 4.116 Kontakte School Nurses) 
955 

Gesamtergebnis 
14.457 

(zzgl. 4.116 Kontakte School Nurses) 
24.149 

Quelle: GÖG 
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Frage 15: 

• Wie genau werden präventive Hausbesuche durch Community Nurses definiert?  

Der präventive Hausbesuch ist ein niedrigschwelliges Angebot, das Informationsvermitt-

lung, Beratung und Anleitung zu Themen der selbstständigen Lebensführung, Gesunderhal-

tung und Krankheitsvermeidung beinhaltet. Ziel ist es, die Selbstbestimmung durch infor-

mierte Entscheidungen zu fördern und den individuellen Unterstützungs- und Interventi-

onsbedarf zu analysieren, frühzeitig Risiken zu erkennen sowie Strategien zur Verbesserung 

der Lebenssituation zu entwickeln und in den Alltag zu intergieren. Dabei werden die spezi-

fischen Bedürfnisse und Bedarfe der Klient:innen berücksichtigt. Es finden ein Erstgespräch 

inkl. Assessment und mehrere Folgebesuche statt. Ziel der Begleitung ist es, die Selbstpfle-

gefähigkeit zu stärken und somit das Leben in den eigenen Häuslichkeiten zu ermöglichen. 

Frage 16: 

• Wie viele präventive Hausbesuche wurden bisher von Community Nurses durchge-

führt? (Bitte um Aufschlüsselung nach Bezirken)  

In Summe wurden in den Projektjahren 2022 und 2023 über 11.000 präventive Hausbesu-

che durchgeführt.  

Kontakte präventive Hausbesuche, gesamte Laufzeit bis Stichtag 31.12.2023: 

Bundesland Summe Kontakte 

Burgenland 201 

Kärnten 1.192 

Niederösterreich 2.669 

Oberösterreich 2.360 

Salzburg 1.490 

Steiermark 2.931 

Tirol 165 

Vorarlberg 137 

Wien 191 

Gesamtergebnis 11.336 

Quelle: GÖG 

  

19 von 2317502/AB XXVII. GP - Anfragebeantwortung

www.parlament.gv.at



 

 

20 von 22 

Frage 17: 

• Welche weiteren Tätigkeiten von Community Nurses werden im Rahmen der Evalu-

ierungen durch die GÖG erhoben? (Falls ja: Bitte um Aufschlüsselung der einzelnen 

erbrachten Leistungen nach Bezirken)  

Im Rahmen der externen Evaluation werden weitere Daten durch die FH Kärnten erhoben. 

Diese umfassen unter anderem Kontakte der Community Nurses zur Netzwerkpflege oder 

gruppenorientierte Aktivitäten sowie detailliertere Informationen zu klient:innenbezoge-

nen Interventionen. Eine detaillierte, kategorisierte und zuverlässige Datenlage wird mit 

Ende der Evaluierung vorliegen. Zu den Leistungen der Community Nurses im Rahmen der 

Netzwerkpflege können bereits vorab folgende Angaben gemacht werden:  

Kontakte Netzwerkpflege, gesamte Laufzeit bis Stichtag 31.12.2023:  

Bundesland 
Anzahl persönliche Kontakte 

zur Netzwerkpflege 

Anzahl telefonische Kontakte 

zur Netzwerkpflege 

Burgenland 2.295 2.838 

Kärnten 5.920 8.221 

Niederösterreich 8.974 11.079 

Oberösterreich 22.607 27.528 

Salzburg 9.502 5.565 

Steiermark 10.687 13.431 

Tirol 1.845 2.484 

Vorarlberg 3.285 780 

Wien 2.689 1.385 

Gesamtergebnis 67.804 73.311 

Quelle: GÖG 

Frage 18: 

• Gibt es weitere Tätigkeiten von Community Nurses, die potenziell nicht durch die 

GÖG begleitet werden und beispielsweise über Freifelder in die Evaluierung einflie-

ßen könnten?  

Die Community Nurses können in Freitextfeldern weitere Interventionen und Präzisierun-

gen ergänzen. 
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Frage 19: 

• Welche Ableitungen über ein potenzielles Berufsbild von Community Nurses konnten 

anhand bisheriger Evaluierungen getroffen werden?  

Die bisherigen Ergebnisse verdeutlichen, dass Community Nurses eine zentrale Rolle in der 

Prävention und Gesundheitsförderung einnehmen und als Schlüsselschnittstellen für eine 

bedarfsorientierte, niederschwellige Gesundheitsversorgung fungieren. Nicht zuletzt das 

Projektmonitoring und die Projektbegleitung zeigen, dass die Rolle der Community Nurses 

im bestehenden Berufsbild des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege 

(§ 12 Gesundheits- und Krankenpflegegesetz) abgebildet ist und bezüglich des Berufsbilds 

keine berufsrechtlichen Änderungen nötig sind. Nach Abschluss der Evaluierung kann ein 

vertieftes Verständnis über die Aufgaben und Rolle der Community Nurses entstehen.  

Frage 20: 

• Welche Stakeholder werden im Rahmen dieser Evaluierung mit einbezogen?  

Die Evaluierung soll die für Community Nursing relevanten Stakeholder berücksichtigen, 

welche durch unterschiedliche Methoden miteinbezogen werden. Dies umfasst insbeson-

dere die Community Nurses selbst, Expert:innen aus verschiedenen Fachbereichen, Vertre-

ter:innen von Städten und Gemeinden sowie Sozialhilfeverbänden in der Rolle der Umset-

zer:innen und die Zielgruppe (ältere Menschen, deren Familie sowie An- und Zugehörige). 

Zudem ist die GÖG als Abwicklungsstelle aktiv in die Evaluierung eingebunden. 

Frage 21: 

• Ist im Rahmen der Evaluierung geplant, die Unterschiede von Berufsprofile von Case-

/Caremanagement, mobiler Pflege und Pflege im Rahmen der Primärversorgung 

transparenter zu machen?  

Die Evaluierung fokussiert sich auf das Aufgabenprofil der Community Nurses, dessen Um-

setzung in der Praxis und berücksichtigt dabei auch das Zusammenspiel mit anderen Berufs-

gruppen. Eine detaillierte Analyse anderer Berufsprofile ist nicht vorgesehen. 
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Frage 22: 

• Wie viele Kinder und Jugendliche wurden bisher von School Nurses erreicht? (Bitte 

um Aufschlüsselung nach Bezirken)  

Das Projekt der School Nurses in Wien hat zum Stichtag 31.12.2023 4.116 Fälle dokumen-

tiert. Eine Aufschlüsselung nach Bezirken ist in der Dokumentation nicht erforderlich und 

liegt der GÖG nicht vor. 

Fragen 23 bis 25: 

• Wie viele Beratungsgespräche wurden bisher von School Nurses durchgeführt? (Bitte 

um Aufschlüsselung nach Bezirken)  

• Wie viele Behandlungen wurden bisher durch School Nurses durchgeführt? (Bitte um 

Aufschlüsselung nach Bezirken)  

• Wie viele Präventionsschulungen wurden bisher durch School Nurses durchgeführt? 

(Bitte um Aufschlüsselung nach Bezirken) 

Die Projektdokumentation folgt nicht der hier erfragten Kategorisierung. Zu den Fragen 23 

bis 25 können für den Zeitraum September 2022 bis Oktober 2023 folgende Daten bereit-

gestellt werden: 

Kontakte School Nurses, gesamte Laufzeit bis Stichtag 31.10.2023:  

Kategorie Anzahl 

Notfallmanagement/Erstversorgung 1.356 

Gesundheitsvorsorge und Prävention 1.650 

Beratungsleistungen 903 

Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit 

chron. Erkrankungen 
207 

Quelle: Projekt School Nurses Wien, Darstellung: GÖG 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Johannes Rauch 
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